
Einbeziehungsklauseln

1. Beschluss der Zentral-KODA vom 06.11.2008
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Zentral-KODA-Ordnung

In die Arbeitsvertragsformulare ist folgender Passus aufzunehmen:

„Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes ist Bestandteil des Arbeitsvertrages.“

2. Empfehlung der Zentral-KODA vom 06.11.2008
gemäß § 3 Abs. 3 Zentral-KODA-Ordnung

Die Zentral-KODA empfiehlt den arbeitsrechtlichen Kommissionen, zusätzlich die-

sen Beschluss als Einbeziehungsabrede in eine verpflichtende Richtlinie aufzuneh-

men, die kirchenspezifische Bestandteile für den Inhalt des Arbeitsvertrages ent-

hält.
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